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  Gemeindeverwaltung Sils im Domleschg 

 
Publikation im Pöschtli vom 2. Oktober 2025 
   

Bestellung «Losholz» Herbst 2025 

Die Gemeinde bietet für Berechtigte (gemäss Waldordnung) Losholz zu ermässigten Preisen 

an. 

Das Losholz (Fichte vereinzelt Laubholz) kann beim Revierforstamt Innerdomleschg, Thomas 

Löffel, forst@innerdomleschg.ch, 079 610 25 02 bestellt werden. 

Preis Nadelholz: Fr. 25.– / m3 

Preis Laubholz: Fr. 35.– / m3 

Die Zuteilung erfolgt im Oktober/November 2025 

Der Lagerort wird mit der Rechnung oder durch das Revierforstamt bekannt gegeben. 

Herzlichen Dank für die Bestellung bis 10. Oktober 2025. 

 

 Waldfachchef/Revierforstamt 

 

Neue Plastiksammelsäcke 

Ab sofort können auf der Gemeindeverwaltung und im Werkamt auch 35-Liter-Sammelsäcke 

für Plastik gekauft werden, und zwar zum Preis von Fr. 16.– pro Rolle (10 Säcke). 

Die 110-Liter-Sammelsäcke kosten neu Fr. 40.– pro Rolle. 

Die vollen Sammelsäcke können neu während den Recyclingzeiten im Werkamt abgegeben 

werden. 

 

 Gemeindeverwaltung 

 

Ferien Bauamt 

Das Bauamt bleibt vom 6. bis 10. Oktober 2025 geschlossen. In dringenden Fällen melden Sie 

sich bitte bei der Gemeindeverwaltung unter 081 651 12 79 oder info@sils-id.ch. 

 

Bauamt 

 

Gemeinde Sils i.D. – Revision Ortsplanung – Verlängerung Planungszone 

Derzeit ist in der Gemeinde Sils i.D. eine vom Gemeindevorstand am 9. September 

2019 erlassene, am 16. September 2021 und am 15. Juni 2023 mit Zustimmung des 

Departements für Volkswirtschaft und Soziales (DVS) letztmals vom 9. August 2023 

bis am 21. September 2025 verlängerte Planungszone betreffend die Revision der 

Ortsplanung in Kraft.  

Gestützt auf Art. 21 des kantonalen Raumplanungsgesetzes (KRG) hat der Gemein-

devorstand an seiner Sitzung vom 28. August 2025 beschlossen, die Planungszone 

um zwei weitere Jahre zu verlängern. Mit Verfügung vom 25. September 2025 hat das 

DVS der Verlängerung der Planungszone bis zum 21. September 2027 zugestimmt. 
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Zweck der Planungszone 

Die Planungszone dient insbesondere folgenden Zwecken: 

 

a) Überprüfung und Anpassung der Bauzonen (Wohn-, Misch- und Zentrumszonen) 

entsprechend den Vorgaben von Art. 15 Abs. 1 und 2 RPG sowie des am 20. März 

2018 beschlossenen kantonalen Richtplans - Siedlung (KRIP-S). 

b) Umsetzung der weiteren Vorgaben von Art. 15 RPG sowie des KRIP-S, insbeson-

dere betreffend Förderung einer hochwertigen baulichen Siedlungsentwicklung 

nach innen. 

c) Umsetzung der Vorgaben des revidierten KRG. 

Von der Planungszone betroffene Gebiete 

Die Planungszone umfasst das ganze Gemeindegebiet. 

 

In der Planungszone darf nichts unternommen werden, was die neue Planung er-

schweren oder dieser entgegenstehen könnte. Insbesondere dürfen Bauvorhaben nur 

bewilligt werden, wenn sie weder den rechtskräftigen noch den vorgesehenen neuen 

Planungen und Vorschriften widersprechen (Art. 21 Abs. 2 KRG).  

Der Gemeindevorstand behält sich vor, die Planungszone jederzeit entsprechend dem 

jeweils aktuellen Planungsstand zu konkretisieren bzw. an den jeweils aktuellen Pla-

nungsstand anzupassen. 

Nach Genehmigung der revidierten Planungsmittel durch die Regierung des Kantons 
Graubünden wird die Planungszone aufgehoben. 

Die Verlängerung der Planungszone gilt für weitere zwei Jahre und tritt mit der heuti-

gen Bekanntgabe in Kraft. 

Die Verlängerung der Planungszone kann innert 30 Tagen seit der öffentlichen Be-

kanntgabe mit Planungsbeschwerde bei der Regierung angefochten werden (Art. 101 

Abs. 1 KRG). 

Sils i.D., den 30. September 2025                                              Der Gemeindevorstand 

 


